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AUS DEM GEMEINDERAT

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
Am Dienstag, 28. November 2023, 昀椀ndet um 18:00 
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine ö昀昀entliche 
Sitzung des Gemeinderates sta琀琀.
Die Tagesordnung kann spätestens ab Mi琀琀woch, 
22. November 2023, auf der gemeindlichen Home-
page und im Aushangkasten im Rathaus eingesehen 
werden.

___________________________________________

Bericht der Sondersitzung des Gemeinderats  vom 
17. Oktober 2023 (vorbehaltlich der Protokollge-
nehmigung durch den Gemeinderat) 
TOP 2 Zulässigkeit des am 19.09.2023 bei der Ge-
meinde Heinersreuth eingereichten Bürgerbegeh-
rens mit der Fragestellung „Sind Sie dafür, dass die 
Heinersreuther Sporthalle erhalten bleibt und sa-
niert wird.“

1. Prüfung der formellen Voraussetzungen (Art. 18a 
Abs. 4-6 GO)
1.1 Antrag, Bes琀椀mmtheit der Fragen, Begründung 

Ein schri昀琀licher Antrag wurde den Unterschri昀琀enlis-
ten beigelegt und ist am 19.09.2023 bei der Gemein-
de eingegangen.

Zur Bes琀椀mmtheit des Antrages ist auszuführen, dass 
dieser nicht berücksich琀椀gt, dass der Gemeinde Hei-
nersreuth zum einen seit dem 26.07.2023 ein Förder-
bescheid i.H.v. maximal 2.750.959,13 Euro für den 
Neubau einer Sporthalle vorliegt, für den ein umfang-
reiches Aufnahmeverfahren durchlaufen und zum an-
deren, dass das dazugehörige VgV-Verfahren bereits 
beendet wurde. Die hierbei ausgeschriebene Haupt-
architektenleistung wurde in der Gemeinderatssit-
zung am 25.07.2023 an den Sieger des VgV-Verfah-

rens vergeben, der dazugehörige Architektenvertrag 
am 02.08.2023 unterzeichnet. 

Unabhängig davon kann jedoch die vom Antragstel-
ler aufgeworfene Fragestellung eindeu琀椀g mit ja oder 
nein beantwortet werden.

Zur Begründung des Antrages ist festzuhalten, dass 
diese den formellen Anforderungen teilweise nicht 
genügt. Die Ausführungen der Begründung unter 1. 
entbehren jeder Beweisbarkeit. Die vorhandenen 
Bausto昀昀e sind anteilig nachweislich (Gutachten liegt 
vor) hoch schadsto昀저elastet und können bei einer Sa-
nierung nicht wiederverwendet werden. Ein Rückbau 
im Sanierungsfall birgt die Gefahr, das feinste Par琀椀kel 
(Asbest und KMF) sich weiter in zurückbleibenden 
Ober昀氀ächen absetzen und nur mit größtem Aufwand 
wieder restlos zu en琀昀ernen wären. Bei einem Neu-
bau ist die Gemeinde schon durch die Förderrichtli-
nien an nachhal琀椀ge Bausto昀昀e und Bauweise gebun-
den. Zudem kann bei einem Neubau die obligatorisch 
nachzuweisende Energiee昀케zienz wesentlich res-
sourcenschonender erreicht werden. Im Hinblick auf 
die gewünschte Nachhal琀椀gkeit und die Verwendung 
nachhal琀椀ger Baumaterialien ist der Verbleib von be-
lastetem Material im Gebäude nicht hinnehmbar und 
für die Gesundheit der kün昀琀igen Nutzer (Schulkinder, 
Vereine, etc.) auch nicht zielführend. Eine Erneue-
rung bzw. Modernisierung der Gewerke auf Grundla-
ge der vorhandenen Bausubstanz scheidet daher aus 
o.g. Gründen aus. Mit einer Sanierung ließe sich ma-
ximal die Energiee昀케zienzgebäude-Stufe 70 erreichen 
und dies wegen der groß昀氀ächig erdberührten Beton-
pla琀琀e und den erdberührten Wänden mit notwen-
diger Dämmung auch nur mit sehr hohem Bau- und 
Kostenaufwand. Ein Ersatz-Neubau lässt sich mit gu-
ter energe琀椀scher Planung als Energiee昀케zienzgebäu-
de 40 errichten. Die eventuell höheren Klima-Aus-
wirkungen der vollständigen Neuerrichtung können 
durch die Anforderungen zur „Nachhal琀椀gen Material-
gewinnung“ gemäß QNG und durch den wesentlich 
niedrigeren Energiebedarf im Gebäudebetrieb kurz-
fris琀椀g vollständig ausgeglichen werden. Somit ist die 
Behauptung o昀昀ensichtlich widerlegt. Darüber hinaus 
ist durch die sta琀椀schen Gegebenheiten und Mängel 
im Bestand, z.B. der sta琀椀sch notwendige umläu昀椀ge 
Stahlbetonanker und die bereits nach Außen geneig-
ten Giebelwände eine Sanierung auch tatsächlich 
nicht möglich. Eine Korrektur des Bestandes wäre nur 
durch Teilrückbau und Neuau昀戀au der Giebelwände 
umzusetzen. Auch der Begründung unter 2. mangelt 
es an Belegbarkeit.  
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Es ist zwar zutre昀昀end, dass im Allgemeinen auch Sa-
nierungen über das Bundesförderprogramm förder-
bar sind, dies obliegt aber in jedem Fall einer Ein-
zelfallprüfung und kann nicht, wie hier der Eindruck 
erweckt wird, für die Causa Heinersreuth verallge-
meinert werden. Der vorliegende Förderbescheid 
bezieht sich ausschließlich auf einen Neubau, weil 
dieser vorliegend nachweislich wirtscha昀琀licher ist, 
als eine Sanierung (Gutachten und Kostenschätzun-
gen waren im Förderverfahren vorzulegen). Somit ist 
im Umkehrschluss die unwirtscha昀琀lichere Sanierung 
nicht förderfähig und die Behauptung damit falsch. 
Die Begründung unter 3. ist ebenso angrei昀戀ar. Die Ke-
gelbahn wird mangels Kegler (Umzug nach Bayreuth 
bereits erfolgt) nicht mehr genutzt und ist in Teilen 
schon abgebaut. Weite Teile des Untergeschosses 
liegen im Hang und sind damit mit schweren Belüf-
tungs- und Belichtungsde昀椀ziten beha昀琀et und somit 
nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar. Eine Sa-
nierung nach dem aktuellen Stand der Technik wäre 
extrem aufwendig und nachweislich unwirtscha昀琀lich. 
Völlig unerwähnt bleibt, dass der Neubau als Mehr-
zweckhalle geplant ist, die eine deutlich vielsei琀椀gere 
(Vereins-)Nutzung ermöglicht als der abzutragende 
Altbestand. Die Behauptung, dass ein Neubau ohne 
Technikraum geplant ist, ist komple琀琀 falsch. In al-
len bisherigen Planungsständen des Neubaus ist ein 
Technikraum essen琀椀eller Bestandteil, weil sowohl 
ein Fernwärmeübergangspunkt mit entsprechender 
Unterverteilung, als auch die sons琀椀ge Haustechnik 
sowie die Anlagen zur Photovoltaik und Solarthermie 
entsprechend untergebracht werden müssen. Die Be-
gründung unter Nr. 4 stellt eine weitere nicht beleg-
bare Behauptung dar, weil Art und Ort der Heizung 
im Zusammenhang mit einer Sanierung überhaupt 
noch nicht untersucht wurden. Zudem übernimmt 
die neu zu errichtende Heizzentrale die Versorgung 
weiterer Liegenscha昀琀en. Zu 5. ist anzumerken, dass 
der Schützenverein - anders als beispielsweise der 
SKC Heinersreuth - keinerlei eigene Bemühungen ge-
tä琀椀gt hat, eine Lösung mit der Gemeinde zu 昀椀nden. 
Im Gegensatz zur Erfüllung der schulischen P昀氀ichten 
ist die Unterbringung eines Schützenvereins keine ge-
meindliche P昀氀ichtaufgabe und kann keineswegs als 
Begründung für die Beibehaltung eines sonst über-
昀氀üssigen Untergeschosses herhalten. 
Da damit vorliegend in der Begründung in entschei-
dungsrelevanter Weise unzutre昀昀ende Tatsachen 
behauptet und wesentliche Punkte nachweislich 
objek琀椀v irreführend dargestellt werden, ist das Bür-
gerbegehren, schon aus diesem Grund formell unzu-
lässig (BayVGH zuletzt v. 17.05.2017, BayVBl 2018,22).

1.2 Unterzeichner, Vertreter des Begehrens, Quorum

Es haben drei Vertreter das Begehren unterzeichnet. 
Dies entspricht den gesetzlichen Anforderungen (bis 
zu drei Personen). Antrag, Fragestellung, Begrün-
dung und Benennung der vertretungsberech琀椀gten 
Personen müssen sich auf jeder einzelnen Seite be-
昀椀nden (BayVGH v. 08.07.1996 BayVBl. 1997, 87 昀昀. zu-
letzt VGH München, Beschluss v. 13.10.2021 – 4 ZB 
21.1255), was vorliegend der Fall ist. Auch das Quo-
rum wurde mit 402 gül琀椀gen Unterschri昀琀en (12 ungül-
琀椀g), was 12,77% der Wahlberech琀椀gten (zum S琀椀chtag 
3147 EW) entspricht, erreicht.

2. Prüfung der materiellen Voraussetzungen (Art. 
18a Abs. 1 und 3 GO)
Zunächst handelt es sich bei der Neuerrichtung bzw. 
der Sanierung der Schulturnhalle um eine Angele-
genheit des eigenen Wirkungskreises. Zudem ist dies 
auch nicht vom Nega琀椀vkatalog des Art. 18a Abs. 3 GO 
erfasst.  Die Zulässigkeitsvoraussetzungen des erst am 
19.09.2023 eingereichten Bürgerbegehrens werden 
allerdings nicht erfüllt, weil mehrere zuvor gefasste 
und bereits vollzogene Gemeinderatsbeschlüsse ent-
gegenstehen. So wurde bereits am 25.07.2023 nach 
zu vorigem VgV-Verfahren der Architektenvertrag in 
den Leistungsphasen 2-4 vergeben. Am 26.09.2023 
erfolgte dann die Vergabe der Fachplaner. 

Zudem wurde bereits nach vorangegangenem Ge-
meinderatsbeschluss vom 24.08.2022 am 28.09.2022 
die Aufnahme in das Bundesförderprogramm bean-
tragt.  Am 13.01.2023 wurde die Aufnahme in das 
Förderprogramm bestä琀椀gt. Darau昀栀in wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 31.01.2023 die erste Bür-
germeisterin zur Durchführung des VgV-Verfahrens 
ermäch琀椀gt. Der Vertrag mit dem Projektbegleiter 
wurde am 28.02.2023 abgeschlossen. Nachdem 
am 28.03.2023 der Ausgaben- und Finanzierungs-
plan im Gemeinderat beschlossen wurde, wurde 
am 18.04.2023 der endgül琀椀ge Förderantrag gestellt. 
Nachdem am 26.07.2023 der Förderbescheid vorlag, 
wurde die im VgV-Verfahren als We琀琀bewerb ausge-
schriebene Hauptarchitektenleistung wie bereits o.g. 
in der Gemeinderatssitzung am 25.07.2023 an den 
Sieger des VgV-Verfahrens das Ingenieurbüro Kupfer-
grau vergeben, der dazugehörige Architektenvertrag 
bereits am 02.08.2023 unterzeichnet.

Alle Sitzungen des vorberatenden Bauausschusses 
und des beschließenden Gemeinderates waren öf-
fentlich. Darüber hinaus wurde im Mi琀琀eilungsbla琀琀 
und auch auf der Homepage der Gemeinde Heiners-
reuth jede Sitzungsniederschri昀琀 zusammengefasst 
dargestellt, so dass das Handeln des Gemeinderates
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und der Verwaltung stets transparent und auch für 
die Antragsteller nachvollziehbar war.

Aus Art. 12 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Bay-
ern (BV) kann unter bes琀椀mmten Voraussetzungen ein 
Rechtsanspruch der Vertreter des Bürgerbegehrens 
auf Durchführung des Bürgerentscheids sowie auf 
dessen Absicherung auch gegenüber Entscheidun-
gen und Handlungen der Organe der Gemeinden und 
Landkreise abgeleitet werden. Voraussetzung eines 
solchen Sicherungsrechts ist jedoch die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens. Dem Sicherungsrecht der Ver-
treter des Bürgerbegehrens einerseits steht nämlich 
andererseits das Recht der Gemeinde auf Selbstver-
waltung gegenüber. Zu diesem gehört auch, dass die 
verfassungsmäßigen Organe der Gemeinden – zu ih-
nen zählt das Bürgerbegehren nicht – funk琀椀onsfähig 
und in der Lage bleiben müssen, eigenständig und 
selbstverantwortlich über deren Angelegenheiten zu 
entscheiden. Die durch die Einführung des kommu-
nalen Bürgerentscheids zulässigen Maßnahmen der 
unmi琀琀elbaren Demokra琀椀e dürfen die Befugnisse der 
gewählten Vertretungsorgane der Gemeinden und 
Landkreise im Rahmen der repräsenta琀椀ven Demo-
kra琀椀e nicht so beschneiden, dass dadurch das Selbst-
verwaltungsrecht ausgehöhlt wird (vgl. BayVerfGH 
vom 29.8.1997 Az. Vf. 8-VII-96, Vf. 9-VII-96, Vf. 10-
VII-96 und Vf. 11-VII-96). Eine eventuelle gerichtli-
che Anordnung zur Sicherung des Bürgerbegehrens 
kann daher keinen über den Umfang der gesetzlichen 
Sperrwirkung hinausgehenden Schutz vor Entschei-
dungen und deren Vollzug durch Gemeindeorgane 
gewähren, die dem Bürgerbegehren entgegenstehen. 
Es reicht für einen Erfolg des Antrags nicht aus, dass 
das Bürgerbegehren das gemäß Art. 18a Abs. 6 GO 
erforderliche Quorum erreicht hat. Die gesetzliche 
Sperrwirkung tri琀琀 nämlich nicht ein, da bereits zum 
Zeitpunkt der Einreichung des Bürgerbegehrens am 
19.09.2023 und erst Recht zum Zeitpunkt der Fest-
stellung der Unzulässigkeit spätestens am 18.10.2023 
durch den Vertrag mit dem Ingenieurbüro Kupfergrau 
bereits seit dem 02.08.2023 rechtliche Verp昀氀ich-
tungen der Gemeinde Heinersreuth bestanden (vgl. 
hierzu BayVGH vom 30.12.2002 Az. 4 CE 02.2772). 
Entscheidungen und deren Vollzug, zu denen die Ge-
meinde rechtlich befugt und verp昀氀ichtet ist, können 
nicht in Verfolgung eines Sicherungsanspruchs auf 
Durchführung des Bürgerentscheids verhindert wer-
den (vgl. BayVGH vom 30.12.2002 a.a.O.). 

Darüber hinaus verp昀氀ichten die abgeschlossenen 
Verträge die Gemeinde, die vereinbarte Vergütung zu 
zahlen. Diese lange vor Einreichen des Bürgerbegeh-
rens eingegangenen vertraglichen Verp昀氀ichtungen 
würden nicht en琀昀allen, wenn der Gemeinde durch 

den beantragten Bürgerentscheid der Neubau der 
Sporthalle untersagt werden würde. Im Gegenteil, 
die beantragte Sanierung der Sporthalle würde eine 
erneute Ausschreibung und Vergütung von Planungs- 
und Bauleistungen zur Folge haben und damit eine 
doppelte Belastung des gemeindlichen Haushalts. 
Das zurzeit vergebene Gesamtvolumen an Planungs-
leistungen für den Neubau der Sporthalle beträgt 
237.982,49€. Nach § 648 BGB sind die Au昀琀ragneh-
mer im Falle der Kündigung berech琀椀gt, die verein-
barte Vergütung zu verlangen. Die zu erwartende 
Schadenssumme ist auch unter Berücksich琀椀gung der 
昀椀nanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht 
unerheblich. Ein derart lautender Gemeinderatsbe-
schluss würde daher von der Rechtsaufsichtsbehörde 
beanstandet werden. Das Erbringen vertraglich ge-
schuldeter Leistungen ohne Gegenleistung wäre mit 
der gesetzlichen Verp昀氀ichtung der Gemeinde zum 
sparsamen und wirtscha昀琀lichen Umgang mit Haus-
haltsmi琀琀eln (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO) schlechter-
dings nicht vereinbar. Zudem würden die bereits per 
Förderbescheid zugesagten Mi琀琀el in Höhe von 2,7 
Millionen Euro der Gemeinde verloren gehen, weil 
diese an einen Neubau gekoppelt sind. Auch dies 
widerspricht deutlich dem Wirtscha昀琀lichkeits- und 
Sparsamkeitsgebot. 

Ferner würde die Gemeinde bei einem Erfolg des 
Bürgerbegehrens zu einem vertragswidrigen Verhal-
ten verp昀氀ichtet werden, was mit der Rechtsordnung 
nicht vereinbar ist (vgl. BayVGH vom 9.11.2009 Az. 4 
ZB 08.1915). Das Prinzip der Vertragstreue ist einer 
der elementarsten Rechtsgrundsätze. Die Bindungs-
wirkung von Verträgen schützt das Vertrauen der Par-
teien auf die durch das Rechtsgeschä昀琀 gescha昀昀ene 
Rechtsgrundlage. Die Zulassung von Bürgerentschei-
den trotz anderslautender, bereits zeitlich früher ein-
gegangener, vertraglicher Verp昀氀ichtungen würde das 
Vertrauen in die Bindungswirkung von Verträgen mit 
kommunalen Vertragspartnern nachhal琀椀g erschüt-
tern und die Handlungsfähigkeit der kommunalen Or-
gane erheblich beeinträch琀椀gen. Die Gemeinde hä琀琀e 
auch keine – wie auch immer geartete – Vorsorge für 
den Fall der Einreichung eines Bürgerbegehrens tref-
fen müssen. Es kann einer Gemeinde im Hinblick auf 
ihr Selbstverwaltungsrecht nicht zugemutet werden, 
in Erwartung eines möglichen Bürgerbegehrens eine 
entsprechende Vertragsgestaltung zu wählen. Hinzu 
kommt, dass das Bürgerbegehren erst weit nach dem 
ersten maßgeblichen Gemeinderatsbeschluss vom 
24.08.2022 eingereicht wurde. In der Folge erfolgten 
nicht nur das komple琀琀e aufwendige und kosteninten-
sive VgV-Verfahren, sondern am 02.08.2023 auch die 
Vergabe der Hauptarchitekturleistungen zu der die
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Gemeinde nach geltenden Vergaberecht verp昀氀ichtet 
war und am 26.09.2023 auch die Vergabe der Fach-
planer. 

Es spricht im Übrigen einiges dafür, dass das Bürger-
begehren auch auf ein unzulässiges Ziel gerichtet 
sein könnte, da eine, die Gemeinde nicht schädigen-
de Au昀氀ösung des Vertrags mit o.g. Planern rechtlich 
nicht ohne weiteres möglich sein dür昀琀e. Zumindest 
haben die Antragsteller hierzu nicht substan琀椀iert vor-
getragen. Es wird nicht begründet, mit welchen recht-
lichen Mi琀琀eln die Au昀氀ösung bestehender Verträge in 
einer die Gemeinde nicht schädigenden Weise er-
reicht werden soll. Hierauf kommt es jedoch nicht an, 
da der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens – wie oben 
dargestellt – bereits die vertraglichen Verp昀氀ichtun-
gen mit Ingenieur- und Architekten昀椀rmen entgegen-
stehen. 

Es liegt zudem völlig und alleinig im Verantwortungs-
bereich der Antragsteller, dass sie trotz Kenntnis 
sämtlicher o.g. Beschlüsse nicht unverzüglich nach 
dem ersten am 22.08.2022 wegen Formfehler abge-
lehnten Bürgerbegehrens mit der Sammlung der für 
das erneute Bürgerbegehren erforderlichen Unter-
schri昀琀en begonnen haben, so dass es möglicherwei-
se zu keiner Ausschreibung und Au昀琀ragsvergabe ge-
kommen wäre. 

3. Ergebnis
Das am 19.09.2023 eingereichte Bürgerbegehren ist 
unzulässig. Es ist bereits formell unzulässig, da die Be-
gründung sachlich falsche Informa琀椀onen beinhaltet 
und diese Fehlinforma琀椀onen auch als wesentlich für 
die Eintragung in die Unterschri昀琀enliste anzusehen 
sind. Hinzutreten weitere materielle Mängel, in Form 
von tatsächlicher Unmöglichkeit einer Sanierung im 
Bestand, seit langem bestehenden rechtlichen und 昀椀-
nanziellen Verp昀氀ichtungen der Gemeinde und damit 
einhergehend der Verstoß gegen den Grundsatz einer 
wirtscha昀琀lichen und sparsamen Haushaltsführung.
Es wird daher dem Gemeinderat empfohlen, folgen-
den Beschluss zu fassen:

Beschluss mit  12  :  1  S琀椀mmen
„Der Gemeinderat der Gemeinde Heinersreuth weist 
das am 19.09.2023 bei der Gemeinde Heinersreuth 
eingereichte Bürgerbegehren mit der Fragestellung 
„Sind Sie dafür, dass die Heinersreuther Sporthalle 
erhalten bleibt und saniert wird.“ als formell und ma-
teriell unzulässig zurück.“

TOP 3 Zulässigkeit des am 19.09.2023 bei der Ge-
meinde Heinersreuth eingereichten Bürgerbegeh-
rens mit der Fragestellung „Sind Sie dafür, dass der 
Bau der Heizzentrale am alten Sportplatz sofort ge-
stoppt wird und die Verwaltung mit allen rechtlich 
zulässigen Mi琀琀eln eine Au昀栀ebung der Bauverträge 
betreibt.“

1.1 Antrag, Bes琀椀mmtheit der Fragen, Begründung 
Ein schri昀琀licher Antrag wurde den Unterschri昀琀enlis-
ten beigelegt und ist am 19.09.2023 bei der Gemein-
de eingegangen.

Zur Bes琀椀mmtheit ist auszuführen, dass die Fragestel-
lung ausreichend bes琀椀mmt genug formuliert wurde 
und eindeu琀椀g mit ja oder nein beantwortet werden 
kann.

Zur Begründung des Antrages ist festzuhalten, dass 
diese den formellen Anforderungen teilweise nicht 
genügt. Schon in den Ausführungen unter 1. wird 
behauptet, dass der Standort ungeeignet wäre. Der 
genehmigte Bauantrag belegt das Gegenteil. Zudem 
ist der Standort auch aus technischer und wirtscha昀琀-
licher Sicht zum Zwecke der Versorgung der fünf ge-
meindlichen Liegenscha昀琀en nachweislich geeignet. 
Die Ausführungen zu den kün昀琀igen Immissionsbe-
lastungen in Nr. 2 der Begründung sind insoweit irre-
führend, als dass die derzeit von der Schule genutzte 
jahrzehntealte Gasheizung deutlich höhere Immissio-
nen verursacht, womit naturgemäß auch höhere Be-
lastungen für Anwohner, Kinder der Schule/KiTa und 
Kindergarten einhergehen. Auch die Nummer 3 der 
Begründung, die veranschlagten Kosten von 1,3 Mio. 
Euro in die kommunale Wärmeplanung zu inves琀椀eren 
sind insoweit irreführend, da auch hierfür eine sogar 
sehr viel größere Heizzentrale, natürlich dann an ei-
nem anderen Ort, zu bauen wäre. Obwohl damit vor-
liegend in der Begründung in entscheidungsrelevan-
ter Weise unzutre昀昀ende Tatsachen behauptet und 
wesentliche Punkte nachweislich objek琀椀v irrefüh-
rend dargestellt werden, mag zunächst dahinstehen, 
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ob das Bürgerbegehren, schon aus diesem Grund 
formell unzulässig ist (BayVGH zuletzt v. 17.05.2017, 
BayVBl 2018,22).

1.2 Unterzeichner, Vertreter des Begehrens, Quorum
Es haben drei Vertreter das Begehren unterzeichnet. 
Dies entspricht den gesetzlichen Anforderungen (bis 
zu drei Personen). Antrag, Fragestellung, Begrün-
dung und Benennung der vertretungsberech琀椀gten 
Personen müssen sich auf jeder einzelnen Seite be-
昀椀nden (BayVGH v. 08.07.1996 BayVBl. 1997, 87 昀昀. zu-
letzt VGH München, Beschluss v. 13.10.2021 – 4 ZB 
21.1255), was vorliegend der Fall ist. Auch das Quo-
rum wurde mit 413 gül琀椀gen Unterschri昀琀en (13 ungül-
琀椀g), was 13,12 % der Wahlberech琀椀gten (am S琀椀chtag 
3147 EW) entspricht, erreicht.

2. Prüfung der materiellen Voraussetzungen (Art. 
18a Abs. 1 und 3 GO)
Zunächst handelt es sich bei der Errichtung der Heiz-
zentrale um eine Angelegenheit des eigenen Wir-
kungskreises und ist zudem nicht vom Nega琀椀vkatalog 
des Art. 18a Abs. 3 GO erfasst.  Die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen des erst am 19.09.2023 eingereich-
ten Bürgerbegehrens werden allerdings nicht erfüllt, 
weil mehrere zuvor gefasste und bereits vollzogene 
Gemeinderatsbeschlüsse entgegenstehen. So wur-
de bereits am 25.10.2022 der Architektenvertrag in 
den Leistungsphasen 1-3 vergeben. Am 29.11.2022 
erfolgte dann die Vergabe der Tragwerksplanung 
und die Fachplanung für die Heiztechnik in den Leis-
tungsphasen 1-3. Am 31.01.2023 wurden dann zu-
nächst die Leistungsphasen 4-7 für die Fachplanung 
der Heiztechnik beau昀琀ragt. Am 28.03.2023 folgte die 
Vergabe der Hauptarchitektenleistungen in den Leis-
tungsphasen 4-7. 

Zudem wurde bereits am 23.05.2023 ein Bauantrag 
gestellt und am 07.07.2023 genehmigt. Alle Sitzun-
gen des vorberatenden Bauausschusses und des 
beschließenden Gemeinderates waren ö昀昀entlich. 
Darüber hinaus wurde im Mi琀琀eilungsbla琀琀 und auch 
auf der Homepage der Gemeinde Heinersreuth jede 
Sitzungsniederschri昀琀 zusammengefasst dargestellt, 
so dass das Handeln des Gemeinderates und der Ver-
waltung stets transparent und auch für die Antrag-
steller nachvollziehbar war.

Aus Art. 12 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Bay-
ern (BV) kann unter bes琀椀mmten Voraussetzungen ein 
Rechtsanspruch der Vertreter des Bürgerbegehrens 
auf Durchführung des Bürgerentscheids sowie auf 
dessen Absicherung auch gegenüber Entscheidun-
gen und Handlungen der Organe der Gemeinden und 
Landkreise abgeleitet werden. Voraussetzung eines 

solchen Sicherungsrechts ist jedoch die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens. Dem Sicherungsrecht der Ver-
treter des Bürgerbegehrens einerseits steht nämlich 
andererseits das Recht der Gemeinde auf Selbstver-
waltung gegenüber. Zu diesem gehört auch, dass die 
verfassungsmäßigen Organe der Gemeinden – zu ih-
nen zählt das Bürgerbegehren nicht – funk琀椀onsfähig 
und in der Lage bleiben müssen, eigenständig und 
selbstverantwortlich über deren Angelegenheiten zu 
entscheiden. Die durch die Einführung des kommu-
nalen Bürgerentscheids zulässigen Maßnahmen der 
unmi琀琀elbaren Demokra琀椀e dürfen die Befugnisse der 
gewählten Vertretungsorgane der Gemeinden und 
Landkreise im Rahmen der repräsenta琀椀ven Demokra-
琀椀e nicht so beschneiden, dass dadurch das Selbstver-
waltungsrecht ausgehöhlt wird (vgl. BayVerfGH vom 
29.8.1997 Az. Vf. 8-VII-96, Vf. 9-VII-96, Vf. 10-VII-96 
und Vf. 11-VII-96). Eine eventuelle gerichtliche An-
ordnung zur Sicherung des Bürgerbegehrens kann da-
her keinen über den Umfang der gesetzlichen Sperr-
wirkung hinausgehenden Schutz vor Entscheidungen 
und deren Vollzug durch Gemeindeorgane gewähren, 
die dem Bürgerbegehren entgegenstehen. Es reicht 
für einen Erfolg des Antrags nicht aus, dass das Bür-
gerbegehren das gemäß Art. 18a Abs. 6 GO erforder-
liche Quorum erreicht hat. Die gesetzliche Sperrwir-
kung tri琀琀 nämlich nicht ein, da bereits zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Bürgerbegehrens am 19.09.2023 
und erst Recht zum Zeitpunkt der Feststellung der 
Unzulässigkeit spätestens am 18.10.2023 durch die 
Verträge mit den Ingenieurbüros Kupfergrau und Rei-
chenbach und Henkel bereits seit langem rechtliche 
Verp昀氀ichtungen der Gemeinde Heinersreuth bestan-
den (vgl. hierzu BayVGH vom 30.12.2002 Az. 4 CE 
02.2772). Entscheidungen und deren Vollzug, zu de-
nen die Gemeinde rechtlich befugt und verp昀氀ichtet 
ist, können nicht in Verfolgung eines Sicherungsan-
spruchs auf Durchführung des Bürgerentscheids ver-
hindert werden (vgl. BayVGH vom 30.12.2002 a.a.O.). 

Darüber hinaus verp昀氀ichten die abgeschlossenen 
Verträge die Gemeinde, die vereinbarte Vergütung 
zu zahlen. Diese lange vor Einreichen des Bürger-
begehrens eingegangenen vertraglichen Verp昀氀ich-
tungen würden nicht en琀昀allen, wenn der Gemeinde 
durch den beantragten Bürgerentscheid der Bau der 
Heizzentrale untersagt werden würde. Das zurzeit 
vergebene Gesamtvolumen an Planungs- und Bau-
leistungen beträgt 703.277,53€. Nach § 648 BGB sind 
die Au昀琀ragnehmer im Falle der Kündigung berech-
琀椀gt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. Die zu 
erwartende Schadenssumme ist auch unter Berück-
sich琀椀gung der 昀椀nanziellen Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde nicht unerheblich.
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Ein derart lautender Gemeinderatsbeschluss würde 
daher von der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet 
werden. Das Erbringen vertraglich geschuldeter Leis-
tungen ohne Gegenleistung wäre nämlich mit der 
gesetzlichen Verp昀氀ichtung der Gemeinde zum spar-
samen und wirtscha昀琀lichen Umgang mit Haushalts-
mi琀琀eln (Art. 61 Abs. 2 Satz 1 GO) schlechterdings 
nicht vereinbar. Zudem wären bereits durch Bescheid 
zugesagte Fördermi琀琀el i.H.v. bis zu 531.000€ hinfällig, 
was ebenfalls nicht mit dem Wirtscha昀琀lichkeit- und 
Sparsamkeitsgebot zu vereinbaren ist. Ferner würde 
die Gemeinde bei einem Erfolg des Bürgerbegehrens 
zu einem vertragswidrigen Verhalten verp昀氀ichtet 
werden, was mit der Rechtsordnung nicht vereinbar 
ist (vgl. BayVGH vom 9.11.2009 Az. 4 ZB 08.1915). 
Das Prinzip der Vertragstreue ist einer der elemen-
tarsten Rechtsgrundsätze. Die Bindungswirkung von 
Verträgen schützt das Vertrauen der Parteien auf die 
durch das Rechtsgeschä昀琀 gescha昀昀ene Rechtsgrund-
lage. Die Zulassung von Bürgerentscheiden trotz an-
derslautender, bereits zeitlich früher eingegangener, 
vertraglicher Verp昀氀ichtungen würde das Vertrauen 
in die Bindungswirkung von Verträgen mit kommu-
nalen Vertragspartnern nachhal琀椀g erschü琀琀ern und 
die Handlungsfähigkeit der kommunalen Organe er-
heblich beeinträch琀椀gen. Die Gemeinde hä琀琀e auch 
keine – wie auch immer geartete – Vorsorge für den 
Fall der Einreichung eines Bürgerbegehrens tre昀昀en 
müssen. Es kann einer Gemeinde im Hinblick auf ihr 
Selbstverwaltungsrecht nicht zugemutet werden, in 
Erwartung eines möglichen Bürgerbegehrens eine 
entsprechende Vertragsgestaltung zu wählen. Hinzu 
kommt, dass das Bürgerbegehren erst weit nach dem 
ersten maßgeblichen Gemeinderatsbeschluss vom 
25.10.2022 eingereicht wurde. In der Fortsetzung 
erfolgten nicht nur weitere Vergaben von Architek-
tur- bzw. Ingenieurleistungen, sondern auch bereits 
am 21.08.2023 die Ausschreibung von Bauleistungen 
und am 12.09.2023 die erfolgreiche Submission.  Die 
Gemeinde ist somit auch nach dem Vergaberecht ver-
p昀氀ichtet gewesen, die entsprechenden Leistungen 
in der Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 zu ver-
geben. Die Gemeinde ist also vertraglich gebunden 
und ein sofor琀椀ger Baustopp sowohl tatsächlich als 
auch rechtlich nicht möglich. Mit Baugenehmigung 
und Baubeginn unterliegt die Gemeinde sowohl der 
Baufer琀椀gstellungsp昀氀icht als auch der Verkehrssiche-
rungsp昀氀icht, die einen Baustopp somit unmöglich 
macht. Es spricht somit einiges dafür, dass das Bür-
gerbegehren auch auf ein unzulässiges Ziel gerich-
tet sein könnte, da eine, die Gemeinde nicht schädi-
gende Au昀氀ösung des Vertrags mit o.g. Planern und 
Bau昀椀rmen rechtlich nicht ohne Weiteres möglich ist. 

Zumindest haben die Antragsteller hierzu nicht subs-
tan琀椀iert vorgetragen. Es wird nicht begründet, mit 
welchen rechtlichen Mi琀琀eln die Au昀氀ösung bestehen-
der Verträge in einer die Gemeinde nicht schädigen-
den Weise erreicht werden soll. 

Es liegt zudem völlig und alleinig im Verantwortungs-
bereich der Antragsteller, dass sie trotz Kenntnis 
sämtlicher o.g. Beschlüsse nicht unverzüglich nach 
dem ersten am 22.08.2022 wegen Formfehler abge-
lehnten Bürgerbegehrens mit der Sammlung der für 
das erneute Bürgerbegehren erforderlichen Unter-
schri昀琀en begonnen haben, so dass es möglicherwei-
se zu keiner Ausschreibung und Au昀琀ragsvergabe ge-
kommen wäre. 

3. Ergebnis
Das am 19.09.2023 eingereichte Bürgerbegehren ist 
unzulässig. Es mag dahinstehen, ob die formellen 
Mängel in der Begründung bereits die Unzulässigkeit 
des Bürgerbegehrens begründen. Jedenfalls begrün-
den die materiellen Mängel, in Form von rechtlicher 
und tatsächlicher Unmöglichkeit, bestehenden ver-
traglichen und 昀椀nanziellen Verp昀氀ichtungen der Ge-
meinde und damit einhergehend der Verstoß gegen 
den Grundsatz der wirtscha昀琀lichen und sparsamen 
Haushaltsführung, die Unzulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens abschließend.

Es wird daher dem Gemeinderat empfohlen, folgen-
den Beschluss zu fassen:

Beschluss mit  12  :  1  S琀椀mmen
„Der Gemeinderat der Gemeinde Heinersreuth weist 
das am 19.09.2023 bei der Gemeinde Heinersreuth 
eingereichte Bürgerbegehren mit der Fragestellung 
„Sind Sie dafür, dass der Bau der Heizzentrale am 
alten Sportplatz sofort gestoppt wird und die Ver-
waltung mit allen rechtlich zulässigen Mi琀琀eln eine 
Au昀栀ebung der Bauverträge betreibt.“ als formell und 
materiell unzulässig zurück.“


